Zeitschrift: Schweizer Revue : die Zeitschrift fur Auslandschweizer
Herausgeber: Auslandschweizer-Organisation

Band: 8 (1981)

Heft: 2

Artikel: Zollbehandlung von Ubersiedlungsgut
Autor: Eidgendssische Oberzolldirektion
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-910732

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.10.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-910732
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Tages-Anzelger
liisst Sie
auch im Ausland

nicht allein.

' ﬁfugrs—An,muer I

Ich mdchte die Tages-Anzezger- €
~ Fernausgabe jetzt abonnieren .

fur (1 3, [ 6, (] 12 Monate.
. (Die ersten zwei Nummern sind gratis.)

Meine Adresse:
Name:

| Strasse:

Ndhere Bezeichnung:

PLZ, Ort: .

Land: 9005

Bitte ausschneiden und einsenden an:

¢\ Tages-Anzeiger, Vertrieb,
Postfach, CH-8021 Ziirich

Abonnementspreise der Tages-Anzeiger-
° Fernausgabe in Schweizer Franken: .

. Gewdhnliche

Postzustellung 3 Mt. 6 Mt. 12Mt.

Europa: Bundesrepublik,
Italien, Osterreich,
Frankreich, Luxemburg,

i
Y Finnland, Danemark,
Niederlande 16.10 31.70 62.30

Belgien 18.— 35.40 69.60

Grossbritannien, Schott-
land, Spanien, aIIe tbrigen

Lander inkl. Ubersee 18.80 37.20 73.20

Luftpostzustellung 3 Mt. 6 Mt. 12 Mt.

alle Lander Europas,
Nordafrika, Naher Osten,
ganze UdSSR, Island,
Gronland, Turkei

Afrika mit Ausnahme

19.50 38.50 75.80 .
Nordafrika, USA, Kanada, :
Zentralamerika, Mittlerer .

Osten 22.10 43.70 86.20

2470 48.80 96.60 .

32.50 64.50 127.80

Ferner Osten, Stidamerika,
ibrige asiatische Lander

Australien, Neuseeland,
Ozeanien

Zollbehandlung

von Ubersiedlungsgut

Art. 13 der Verordnung zum Zollgesetz
1 Gebrauchtes, zur eigenen Weiterbenut-
zung bestimmtes Ubersiedlungsgut von
Zuziehenden ist zollfrei (Art. 14 Ziff. 8 ZG).
2 Als Zuziehende gelten natiirliche Perso-
nen, die ihren Wohnsitz im Ausland aufge-
ben und ins Inland verlegen.

3 Als Ubersiedlungsgut gelten Waren, die
der Zuziehende personlich oder zur eigenen
Berufs- oder Gewerbsausiibung wahrend
mindestens sechs Monaten im Ausland
benutzt hat und im Inland selber weiterbe-
nutzen wird, sowie Haushaltvorrate in bli-
cher Art und Menge, alkoholische Getranke
mit einem Alkoholgehalt von iber 25 Grad
jedoch hochstens 12 Liter. Fir Automobile,
Motorboote und Flugzeuge wird die Zollbe-
freiung nur gewahrt, wenn sich der Zuzie-
hende verpflichtet, sie nach der zollfreien
Abfertigung noch mindestens ein Jahr lang
in der bisherigen Art weiterzubenutzen. Fur
zollfrei zugelassene Fahrzeuge, die vor
Ablauf der Frist veraussert werden, kann das
Eidgenossische Finanz- und Zolldeparte-
ment mit Ricksicht auf das Alter der Fahr-
zeuge eine Erméassigung des nachzuentrich-
tenden Zollbetreffnisses oder die Zollbe-
freiung vorsehen.

4 Ubersiedlungsgut ist in unmittelbarem
zeitlichem Zusammenhang mit der Wohn-
sitzverlegung einzufiihren. Weist der Zuzie-
hende nach, dass der Einfuhr ein Hindernis
entgegensteht, so kann ihm die Zollbe-
freiung nach Wegfall des Hindernisses,
spatestens jedoch binnen drei Jahren seit
der Wohnsitzverlegung gewéhrt werden.
Fir spater eingefiihrtes Ubersiedlungsgut
kann bei Umstanden, die die Verspatung als
begreiflich erscheinen lassen, eine ange-
messene Zollermassigung gewahrt werden.
5 Die Zollbefreiung ist bei der Einfuhr zu
beantragen. Nachsendungen sind bei der
ersten Einfuhr anzumelden.

6 Hausrat, personliche Gebrauchsgegen-
stdnde und Haushaltvorrate von Personen,
die sich ohne Aufgabe ihres inlandischen
Wohnsitzes ein Jahr lang im Ausland
aufgehalten haben, werden wie Ubersied-
lungsgut behandelt.

7 Hausrat und persénliche Gebrauchsge-
genstande von Personen mit Wohnsitz im
Ausland, die im Inland zum ausschliessli-
chen eigenen Gebrauch ein Haus oder eine
Wohnung erwerben oder mieten, werden
wie Ubersiedlungsgut behandelt, wenn sie
vor dem Erwerb oder der Miete des Hauses
oder der Wohnung mindestens sechs Mo-
nate im eigenen Haushalt im Ausland
benutzt worden sind und die Einfuhr in
unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang

mit dem Erwerb oder der Miete der Raum-
lichkeiten erfolgt.

Verfahren und Hinweise

1. Der Antrag auf Abgabenbefreiung ist
anlasslich der Einfuhr im Formular «Erklah-
rung/Abfertigungsantrag» (Abschnitt 2 und
3) zu stellen.

2. Mit diesem Formular sind dem Zollamt
vorzulegen:

a) das Verzeichnis der einzufiihrenden
Waren; Waren, auf welche die Vorausset-
zungen fir die Abgabenbefreiung nicht
zutreffen, sind am Schluss des Verzeichnis-
sesals «zu verzollende Wareny aufzufiihren;
b) das schweizerische Aufenthaltspapier
(bei zuziehenden auslandischen Staatsan-
gehorigen);

c) der auslandische amtliche Zulassungs-
schein fiur Automobile, Motorboote und
Flugzeuge;

d) der Nachweis liber den Erwerb oder die
Miete eines Hauses oder einer Wohnung
bzw. Uber deren Bezugsbereitschaft (bei
Gegenstanden zur Ausstattung von Zweit-
wohnungen; s.a. Abs. 7 des vorstehenden
Art. 13).

Das Zollamt kann weitere Belege zur Uber-
prifung des Anspruches auf Abgabenbe-
freiung verlangen.

3. Personen, die bei der Zollabfertigung
nichtanwesend sind, (ibergeben das Formu-
lar «Erklarung/Abfertigungsantrag» und die
Belege nach Ziffer 2 dem Zolimeldepflichti-
gen (Bahn, Spediteur, Transportfirma) zu-
handen des Zollamtes.

4. Nachsendungensind dem Zollamt bei der
Abfertigung der ersten Sendung mit einem
besonderen Verzeichnis anzumelden.

5. Die Abgabenbefreiung fiir Gegenstande
zur Ausstattung von Zweitwohnungen
kommt nur in Betracht, wenn der Herkunfts-
staat Gegenrecht halt (Gegenrecht halten:
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Norwegen, Schweden
und Tunesien).

6. Hat das Zollamt Zweifel am Anrecht auf
Abgabenbefreiung, so kann es das Uber-
siedlungsgut provisorisch verzollen, wobei
die Einfuhrabgaben sicherzustellen sind.
NB. Wer die Abgabenbefreiung erwirkt,
ohne dass hiezu die Voraussetzungen zu-
treffen, oder Fahrzeuge, fiir die eine Ver-
pflichtung zur Weiterbenutzung besteht,
vorzeitig einem Dritten abgibt, ohne sie
vorher zur Verzollung anzumelden, macht
sich einer Zollwiderhandlung schuldig.

Eidg. Oberzollrirektion



	Zollbehandlung von Übersiedlungsgut

